
Das Entgelttransparenzgesetz
Ein Leitfaden für Arbeitgeber sowie für Betriebs- und 
 Personalräte

Seite 67, 4. Zeile:
„Der Bericht ist in dem nächsten Lagebericht nach § 289 HGB, der dem jeweiligen 
Berichtszeitraum folgt, als Anlage beizufügen und im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen.“

NEU: „Der Bericht ist in dem nächsten Lagebericht nach § 289 HGB, der dem 
jeweiligen Berichtszeitraum folgt, als Anlage beizufügen und im Unternehmens-
register offenzulegen“.

Seite 69, 2. Absatz:
„Die Berichte sind jeweils als Anlage dem Lagebericht nach dem Handelsgesetz-
buch (HGB) beizufügen. Dadurch werden alle Berichte im Bundesanzeiger 
veröffentlicht und für die Öffentlichkeit einsehbar.

NEU: „Die Berichte sind jeweils als Anlage dem Lagebericht nach dem Handels-
gesetzbuch (HGB) beizufügen und im Unternehmensregister offenzulegen.“  
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